
Satzung 
 

zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Ohmbach 
vom 30. Oktober 2025 

 

 

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 24 und 25 sowie § 27 der 
Gemeindeordnung (GemO) folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
 
Die Hauptsatzung der Ortsgemeinde Ohmbach vom 16.03.2022 wird wie folgt 
geändert: 
 
§ 3 erhält folgende Fassung: 
 
Auf die Bürgermeisterin wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten 
übertragen: 
 
(1) Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der 

Ortsgemeinde bis zu einer Wertgrenze von 2.000,--Euro je Auftrag. 
 
(2) Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren 

Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze von 2.000,--Euro je Auftrag.  
 
 
 

Artikel II 
 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Ohmbach, den 30.10.20255 
 
 
 
 Angelika Burkart 
Ortsbürgermeisterin 


